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9. Mitgliederversammlung 

des NÖ Orientierungslaufverbandes 

Geschäftsordnung 

1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Präsident, in dessen 

Verhinderung einer der Vizepräsidenten. Wenn auch diese verhindert sind, so 

führt das an Jahren älteste anwesende Mitglied den Vorsitz. 

2. Der Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung unter Beachtung der 

Tagesordnung, erteilt das Wort in der Reihenfolge der abgegebenen 

Wortmeldungen und gibt das Abstimmungsergebnis bekannt. 

3. Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung 

einer außerordentlichen Mitgliederversammlung – können nur zur Tagesordnung 

gefasst werden. 

4. Jedes Vollmitglied hat eine Grundstimme und für je 20 gemeldete Lizenzmitglieder 

eine Zusatzstimme. Ein Vollmitglied kann aber nicht mehr als drei Zusatzstimmen 

erreichen. Für die Ermittlung der Zusatzstimmen werden die Angaben der Vereine 

über Mitglieder in der Vereinsliste für das Land NÖ herangezogen. Daraus ergibt 

sich folgende Stimmenverteilung: 

Verein Lizenzmit-

glieder 

Grund-

stimme 

Zusatz-

stimmen 

Gesamt 

GO Harzberg ? 1 0 1 

HSV Amstetten ? 1 0 1 

HSV Großmittel 15 1 0 1 

HSV Langenlebarn 15 1 0 1 

HSV OL Wiener Neustadt 75 1 3 4 

Orienteering Klosterneuburg 76 1 3 4 

Pfadfinder NÖ 0 1  1 

Fun.O NOe 14 1 0 1 

OLZ Union Waldviertel 2 1 0 1 

OL Carnuntum ? 1 1 1 

5. Die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in der Regel mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen 

das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen 
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jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen 

Stimmen. 

6. Wahlen 

6.1. Die Mitgliederversammlung bestimmt einen Wahlleiter, der die Neuwahl des 

Vorstandes durchführt. 

6.2. Grundstimme und Zusatzstimmen siehe Punkt 4. 

6.3. Die Stimmabgabe erfolgt, soweit in der Mitgliederversammlung nichts anderes 

beschlossen wird, durch sichtbares Heben der Hand. 

6.4. Die Wahl in der Mitgliederversammlung erfolgt mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 Für den NOLV 

 Der Präsident 

  

 

  

 Ewald Mayer 

Wiener Neustadt, 24.02.2020 


